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4.  Zuwendungsempfänger und Maßnahmenträger 

Antragsberechtigt sind

–  eingetragene Vereine, die einen entsprechenden Verkehr durchführen (insbesondere zum Zweck der 
Verkehrsdurchführung gegründete Bürgerbusvereine oder andere mit der Verkehrsdurchführung befasste 
Vereine);

 
–  in Fällen, in denen kein solcher Verein besteht, diejenige Kommune, auf deren Gebiet der Verkehr 
überwiegend stattfindet, wenn diese entsprechende Ausgaben trägt.

 


